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BEGRÜNDUNG (Planungsrechtliche Festsetzungen) 
 
 
A. Allgemeines 

 
Für das Plangebiet hat der Vorhabenträger mit Schreiben vom 12.04.2022 die Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beantragt, um die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die geplante Wohnbebauung mit gewerblicher Nutzung und zugehöriger 
Tiefgarage zu schaffen. Der Gemeinderat der Stadt Schwetzingen hat in seiner Sitzung am 
XX.XX.2022 dem Antrag stattgegeben und die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens 
beschlossen.  
 
Die Zulässigkeit des geplanten Bauvorhabens wird über einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan im Sinne von § 12 BauGB bestimmt. Dieser Plan enthält grundlegende Festset-
zungen über die zulässige bauliche Nutzung. 
 
Der projektbezogene Vorhaben- und Erschließungsplan mit Lageplan, Ansichten und Schnit-
ten wird Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Der Vorhaben- und Er-
schließungsplan trifft differenziertere und im engeren Sinne projektbezogene Regelungen, 
die, sofern bodenrechtlich relevant, in den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen und 
ergänzend im Durchführungsvertrag ihren Niederschlag finden. 
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B. Geltungsbereich 
 
Das ca. 0,15 ha große Plangebiet liegt im Süd-Osten der Schwetzinger Innenstadt und wird 
von der Marstallstraße im Norden und der Bismarckstraße im Osten sowie dem Blockinnen-
bereich von Süden und Westen begrenzt.  

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Übersichtsplan mit Abgrenzung des Geltungsbereichs 
 
 
C. Planungserfordernis und Planungsziele 
 
Der Eigentümer der Grundstücke im Plangebiet beabsichtigt die Errichtung einer verdichte-
ten Wohnbebauung in unmittelbarer Nähe zum Schwetzinger Hauptbahnhof. Das Vorhaben 
entspricht den regionalplanerischen Vorgaben bei der Siedlungsentwicklung, wonach im Ein-
zugsbereich von ÖPNV-Haltestellen eine verstärkte Ansiedlung erfolgen soll, um das alterna-
tive Mobilitätsangebot auch nutzen zu können. Die Stadt unterstützt dieses Vorhaben, da 
hierdurch zusätzlicher Wohnraum in Form von Mietwohnungen geschaffen und damit ein  
wichtiger Beitrag zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes geleistet wird. 
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Die bestehende Blockrandbebauung sowie der zwischenzeitlich abgerissene Metallbaube-
trieb im Blockinnenbereich sollen durch eine Neubebauung ersetzt werden. Es ist beabsich-
tigt, unter Berücksichtigung der umgebenden, teilweise historisch geprägten Bebauung 
(Stadterweiterung bis Ende des 19. Jahrhunderts) eine verdichtete Wohnbebauung am 
Blockrand sowie eine gewerbliche Nutzung im Blockinnenbereich zu errichten. Die 2. Ände-
rung der Gestaltungssatzung Innenstadt Schwetzingen vom 01.10.2019 enthält gestalteri-
sche Vorgaben zur Höhenentwicklung und Dachgestaltung und bestimmt somit die Nutzbar-
keit der künftigen Bebauung.  
 
Das Plangebiet ist in seinem Bestand nahezu zu 100 % bebaut. Hingegen bleiben bei der 
Neubebauung ca. 10 % der Fläche unbebaut; der Rest des Areals wird mit einer Tiefgarage 
unterbaut. Die nicht überbauten Teile der Tiefgarage sollen intensiv begrünt werden und tra-
gen so zur Aufwertung der Wohn- und Aufenthaltsqualität im Block bei. Dieser Effekt wird 
durch die unmittelbar nach Süd-Osten angrenzenden Grünstrukturen im Blockinnenbereich 
noch verstärkt.  
 
Der Realisierung des Bauvorhabens steht der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 38/42 „Bis-
marckstraße - Marstallstraße“, 2. Änderung entgegen, sodass zur Schaffung von Planungs- 
und Investitionssicherheit die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfor-
derlich wird.  
 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände stehen dem Vollzug des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans nicht entgegen. Hierzu Kapitel J.5.3 Das Planungserfordernis ist gegeben. 
 
 
D. Einbindung in die übergeordnete Planung 

 
1. Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung 
 
Der einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar 2020 vom Dezember 2014 weist für den Gel-
tungsbereich eine Siedlungsfläche Wohnen aus; es handelt sich um eine nachrichtliche 
Übernahme aus dem Flächennutzungsplan. 
 
Grundsätzlich gilt der Vorrang der Innenentwicklung vor Außenentwicklung (Z) PS 
1.4.1.4. Dabei sind verfügbare Flächenpotentiale im Siedlungsbestand vorrangig vor anderen 
Flächenpotentialen zu nutzen.  
 
Der Stadt Schwetzingen wird als Siedlungsbereich Wohnen (Z)  PS 1.4.2.2 festgelegt. Hier 
ist die Ausweisung zusätzlicher, über die Eigenentwicklung hinausgehender Wohnbauflä-
chen zu konzentrieren. Damit soll insbesondere der Wohnbauflächenbedarf aus Wande-
rungsgewinnen gedeckt werden. Dabei sind die Ausweisungen vorrangig an den Haltestellen 
des regionalbedeutsamen öffentlichen Personennahverkehrs zu orientieren; vergleiche (G) 
1.4.1.2 und (G) 3.1.1.2.  
 
Im Rahmen der Wohnbauflächenentwicklung sollen zusätzliche Wohnbauflächen zur Siche-
rung einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Versorgung in der Metropolregion Rhein-
Neckar sich an flächensparenden Siedlungskonzepten orientieren, unmittelbar an der beste-
henden Siedlungsstruktur anknüpfen sowie vorrangig in räumlicher Nähe zu den Haltestel-
len des regionalbedeutsamen ÖPNV konzentriert werden (G) PS 1.4.1.2.  
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Die Neubebauung und bauliche Nachverdichtung eines Baublocks in der Schwetzinger In-
nenstadt und unmittelbaren Nähe zum Schwetzinger Hauptbahnhof entsprechen den Aus-
weisungen des Einheitlichen Regionalplans. 
 
2. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  
 
Der wirksame Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbands Heidelberg - Mannheim  
stellt für den überwiegenden Bereich des  Plangebiets eine bestehende Wohnbaufläche 
dar. In Randlage des Plangebietes verläuft eine Fernwärmeleitung. 
 
Die Festsetzung von Wohn- und Geschäfts- bzw. Bürogebäuden ist aus den Darstellun-
gen des Flächennutzungsplanes entwickelt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan  
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E. Rechtliche Situation 
 
1. Planungsrechtliche Situation  
 
Im Geltungsbereichs des Bebauungsplans gilt der Bebauungsplan Nr. 38/42 „Bismarckstra-
ße - Marstallstraße“, 2. Änderung. Dieser setzt ein Mischgebiet mit einer Grundflächenzahl 
von 0,4 fest. Die zulässige Gebäudehöhe entspricht der 2. Änderung der Gestaltungssatzung 
Innenstadt vom 01.10.2019: 
 

− entlang der Marstallstraße 4,50 m; dies entspricht einer 2-geschossigen Bebauung, 
− entlang der Bismarckstraße 8,20 m; dies entspricht einer 3-geschossigen Blockrand-

bebauung  
 

jeweils in geschlossener Bauweise.  
 
2. Gestaltungssatzung  
 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich der 2. Änderung der Gestaltungssatzung Innenstadt 
vom 01.10.2019 und wird in den Bereich D eingeordnet. Hierbei handelt es sich um die 
Stadterweiterung bis Ende des 19. Jahrhunderts. Gestalterische Vorgaben zu Dächern, Fas-
saden, Werbeanlagen, Außenantennen und Einfriedungen sind einzuhalten. 
 
3. Eigentumsverhältnisse   
 
Mit Ausnahme des Grundstücks Flst-Nr. 537 sind sämtliche Baugrundstücke sind im Eigen-
tum des Vorhabenträgers. Das Grundstück Flst-Nr. 537 wird mit Einverständnis des Eigen-
tümers mit dem Bauvorhaben überplant. 
 
 
F. Verfahrenshinweise 

 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan enthält Maßnahmen, die der Fortentwicklung und 
Nachverdichtung eines vorhandenen Ortsteils dienen. Dies ermöglicht eine Innenentwicklung 
vor Außenentwicklung. 
 
Da die Größe der Grundfläche im Plangebiet unter 20.000 qm liegt, durch das Bebauungs-
planverfahren keine UVP-pflichtigen Vorhaben begründet werden, keine Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzwecks von Natura-2000-Gebieten 
vorliegen und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BIm-
SchG zu beachten sind, sind die Anwendungsvoraussetzungen für ein beschleunigtes Ver-
fahren nach § 13a BauGB gegeben. Es handelt sich somit um einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung; ein formeller Umweltbericht ist nicht erforderlich. Gleichwohl sind aus ma-
teriell-rechtlicher Sicht Belange des Umweltschutzes in die Abwägung einzustellen. Eingriffe 
in Natur und Landschaft gelten als vor der planerischen Entscheidung als erfolgt oder zuläs-
sig. 
 
Beim vorhabenbezogene Bebauungsplan handelt es sich um einen einfachen Bebauungs-
plan. 



Stadt Schwetzingen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 42/1 
„Bismarckstraße - Marstallstraße“, 1. Änderung 
BEGRÜNDUNG (Vorentwurf) 

Stand: 20.06.2022 
 

Amt für Stadtentwicklung 
stadtconcept GmbH                                                                             7 / 16 
 
 
 

G. Städtebauliches Konzept - Vorhaben- und Erschließungsplan 
 
Das Bauvorhaben soll in zweit Bauphasen umgesetzt werden: 
 

− Bauphase I:  
Bau eines 2-geschossigen Stadthauses mit Mansarddach unmittelbar nördlich an-
grenzend an das bestehende Wohnhaus Marstallstraße 37 als Ersatz für das Be-
standsgebäude Bismarckstraße 22, Flst-Nr. 537. Dieses Gebäude wurde in der Zwi-
schenzeit bereits errichtet; es wird als einzelne Fläche außerhalb des Bereichs des 
Vorhaben- und Erschließungsplans in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ein-
bezogen. 

 
− Bauphase II:  

Ergänzung der Blockrandbebauung mit fünf 2-geschossigen Stadthäusern mit Man-
sarddach entlang der Marstallstraße und zwei 3-geschossigen Mehrfamilienhäusern 
mit Mansarddach und 8 Wohneinheiten entlang der Bismarckstraße 20 bis 24 sowie 
zwei gewerblich nutzbare 1-geschossige Gebäude im Innenhof samt zugehöriger 
Tiefgarage für 30 Pkw-Stellplätze mit Ein- und Ausfahrt über die Bismarckstraße und 
Hofein- und -ausfahrt mit 3 Pkw-Stellplätzen über die Marstallstraße. Ergänzend wer-
den Flächen für 30 Fahrradstellplätze vorgesehen. 
 

Die intensive Begrünung nicht überbauter Teile der Tiefgarage sichert Freiraumqualitäten für 
die geplante Wohnnutzung und ist als Beitrag zum klimaangepassten Bauen zu sehen. Zu-
dem entspricht dies den vom Gemeinderat am 18.11.2020 als städtebauliches Entwicklungs-
konzept beschlossenen Teilrahmenplan „Grüne Lungen“, wonach die zusammenhängenden 
Grün- und Gartenflächen im Blockinnenbereich zu erhalten sind. 
 
Insgesamt entstehen so 14 Wohnungen und zwei gewerblich nutzbare Einheiten. Die unmit-
telbare Nähe zum Schwetzinger Hauptbahnhof spricht für die geplante bauliche Verdichtung, 
sodass möglichst viele Bewohner das alternative Mobilitätsangebot wahrnehmen können. 
Dies ist im Sinne der Mobilitätswende. 
 
Hinsichtlich der Geschossigkeit weicht das Bauvorhaben von den Vorgaben der 2. Änderung 
des Gestaltungskonzepts Innenstadt der Stadt Schwetzingen ab. Dies ist städtebaulich ver-
tretbar, da die Bestandsbebauung entlang der Bismarckstraße mindestens 3 Vollgeschosse 
aufweist und so gesehen, die Höhenentwicklung der unmittelbar benachbarten Bebauung 
aufgreift. 
 
In den Abbildungen 3 bis 9 wird die geplante Blockrandbebauung sowie die Innenhofbebau-
ung 3-dimensional dargestellt. 
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Abb. 3: Lageplan des Bauvorhabens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.4: Ansicht des Bauvorhabens vom Straßenraum  aus der Vogelperspektive 
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Abb. 5: Ansicht des Bauvorhabens vom Straßenraum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Ansicht der Straßenrandbebauung Marstallstraße  
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Abb. 7: Ansicht der Straßenrandbebauung Bismarckstraße  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: Ansicht des Bauvorhabens von der Hofseite aus der Vogelperspektive 
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Abb. 9: Ansicht des Bauvorhabens von der Hofseite aus der Vogelperspektive 
 

H.  Verkehrliche Erschließung 
 
Das Plangebiet ist über die Bismarckstraße und Marstallstraße verkehrlich angebunden. Von 
der Bismarckstraße erfolgt die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage, über die Marstallstraße 
werden die Stellplätze im Hofbereich angefahren. 
 
Durch die unmittelbare Nähe zum Schwetzinger Hauptbahnhof mit S-Haltestelle der S9 und 
Bushaltestelle der Linie 715 in rd. 200 m Entfernung liegt das Plangebiet im Einzugsbereich 
von ÖPNV-Haltestellen. Dies ermöglicht alternativ zum Gebrauch des eigenen Autos die 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Durch die ebenfalls günstige Lage zur Schwetzinger 
Innenstadt in rd. 400 m Entfernung besteht auch hier die Möglichkeit, Besorgungen mit alter-
nativen Verkehrsmittel zu erledigen. 
 
Das Plangebiet ist eng eingebunden in das Fuß- und Radwegenetz der Stadt Schwetzingen. 
 
 
I.  Ver- und Entsorgung 

 
Das Plangebiet in der bebauten Ortslage ist durch vorhandene Kanal-, Gas-, Fernwärme-, 
Wasser-, Strom- und Telekommunikationsversorgung über die angrenzenden öffentlichen 
Verkehrsflächen derzeit überwiegend erschlossen. 
 
Das Bauvorhaben soll an die örtliche Fernwärmeversorgung angeschlossen werden; auf 
einen Gasanschluss wird verzichtet. 
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Zum derzeitigen Planungsstand wird das anfallende Niederschlagswasser aller Wahrschein-
lichkeit nach aufgrund des Bodens und der Abstandsflächen für Retentionsboxen vom Ge-
bäude in den durchlässigen Schichten unter der Tiefgarage versickert. Die Gemeinschafts-
fläche im Süden kann, nach Bodentausch, ggf. für die Versickerung von Wassermengen aus 
der Dachbegrünung genutzt werden.  
 
Die Maßnahmen zur naturnahen Wasserbewirtschaftung werden bis zur Entwurfsfassung 
konkretisiert. 
 
 
J.  Planungsrechtliche Festsetzungen - Begründung 
 
1. Art der baulichen Nutzung 

 
Im Block Marstallstraße/ Bismarckstraße herrscht die Wohnnutzung vor. Der bisher vorhan-
dene Metallbaubetrieb mit Laden wurde aufgegeben und mittlerweile auch abgerissen, so-
dass der Charakter einer gemischten Nutzung nicht mehr prägend ist. Der bisher rechtskräf-
tige Bebauungsplan setzt ein Mischgebiet fest. 
 
Das Plangebiet entspricht am ehesten einem überwiegend bebauten Gebiet, das aufgrund 
der ausgeübten Wohnnutzung und vorhandener sonstiger Anlagen eine besondere Eigenart 
aufweist; es soll unter Berücksichtigung dieser Eigenart die Wohnnutzung erhalten und fort-
entwickelt werden. 
 
Da die geplanten Nutzungen zwar in einem Besonderen Wohngebiet gemäß § 4a BauNVO 
zulässig sind, jedoch nicht das gebietstypische Nutzungsspektrum und damit den Gebiets-
charakter abdecken, wird die Art der baulichen Nutzung auf sonstige Weise festgesetzt. Dar-
über hinaus sind freie Berufe gemäß § 13 BauNVO zulässig. 
  
2. Maß der baulichen Nutzung 
 
2.1 Grundflächenzahl 

 
Die Grundflächenzahl der  bisherigen Bestands-Wohnbebauung im Plangebiet liegt bei 
0,4 (Hauptnutzung Wohnen); dies entspricht der bisherigen planungsrechtlichen Fest-
setzung des Bebauungsplans. Als die gewerbliche Nutzung als zweite Hauptnutzung 
noch betrieben wurde, lag die Grundflächenzahl bei 0,8; die restlichen 0,2 waren mit 
Nebenanlagen und Hofflächen überbaut. 
 
Um die bauliche Nachverdichtung realisieren zu können, wird im Plangebiet künftig ei-
ne Grundflächenzahl von 0,7 als Höchstmaß festgesetzt.  
  
Die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,7 darf für die Herstellung von Zubehöranla-
gen im Sinne von § 19 Abs. 4 BauNVO auf 0,9 überschritten werden. Gegenüber der 
bisherigen 100 %-igen Versiegelung bedeutet dies eine gewisse Verbesserung. Die 
Gesamtversiegelung ergibt sich durch den gewählten Verdichtungsansatz in der In-
nenstadt von Schwetzingen und in unmittelbarer Nähe des Schwetzinger Hauptbahn-
hofs. Durch die intensive Begrünung der nicht überbauten Teile der Tiefgarage werden 
teilweise die natürlichen Bodenfunktionen wie Speicherung und Verdunstung des Nie-
derschlagswassers wieder hergestellt. Dies ist im Sinne einer nachhaltigen Wasserbe-
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wirtschaftung sowie einer klimaangepassten Bebauung und dient der Sicherung ge-
sunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 
 
Auf die Festsetzung einer Geschossflächenzahl wird im Gegensatz zum derzeit gel-
tenden Bebauungsplan verzichtet, da über die zulässige Grundfläche und die zulässige 
Höhe baulicher Anlagen bzw. die Zahl der Vollgeschosse das zulässige Bauvolumen 
ausreichend definiert wird. Dies entspricht einer Geschossflächenzahl von rd. 1,26 und 
bedeutet somit eine leichte Erhöhung gegenüber der bisherigen Festsetzung.  

2.2 Höhe baulicher Anlagen 
 

Die Höhe der baulichen Anlagen ist in der 2. Änderung der Gestaltungssatzung Innen-
stadt geregelt und dient somit vorrangig der Ortsbildpflege. Entlang der Marstallstraße 
ist eine Traufhöhe von 4,50 m vorgegeben; in Verbindung mit einem Mansarddach  
entspricht dies einer 2-geschossigen Bebauung. Entlang der Bismarckstraße beginnt 
erst nach Hausnummer 22 eine Traufhöhe von 8,20 m; in Verbindung mit einem Man-
sarddach  entspricht dies einer 3-geschossigen Bebauung. Der untere Höhenbezugs-
punkt entspricht der mittleren Höhe der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche und 
liegt bei rd. 101,20 m ü NN. 
 
Betrachtet man den Kreuzungsbereich Bismarckstraße/ Marstallstraße, so ist hier die 
bestehende Blockrandbebauung in 3 Eckbereichen mit einer Traufhöhe von 8,20 m 
vorherrschend. Dies wird auch im Sinne einer baulichen Nachverdichtung bei der Eck-
bebauung im Plangebiet angestrebt. Eine Abweichung von der 2. Änderung der Gestal-
tungssatzung Innenstadt im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens 
ist erforderlich. 
 
Die Gebäudehöhe ist der oberste Punkt des Daches 
 
Eine Bebauung im Innenhofbereich lässt der bisher geltende Bebauungsplan nicht zu. 
Im Sinne einer städtebaulich sinnvollen baulichen Nachverdichtung - Innenentwicklung 
vor Außenentwicklung - wird nunmehr eine Flachdachbebauung geplant mit einer 
obersten Außenwandbegrenzung OAB1 von 4,50 m und einem Staffelgeschoss mit 
oberster Außenwandbegrenzung OAB2 von 7,00 m Die Flachdachbebauung ordnet 
sich somit der Blockrandbebauung unter, ermöglicht gleichzeitig aber zusätzlichen 
Wohn-/ Gewerberaum; dies entspricht einer 1-geschossigen Bebauung mit Staffelge-
schoss. 
 

2.3 Zahl der Vollgeschosse  
 

Die aus der 2. Änderung der Gestaltungssatzung für die Innenstadt von Schwetzingen 
übernommenen Gebäudehöhen entsprechen der bisher festgesetzten Zahl der Vollge-
schosse: 
 

− 2 Vollgeschosse als Höchstmaß entlang der Marstallstraße; letztes Vollge-
schoss im (Mansard)Dach, 

− 2 Vollgeschosse als Mindestmaß entlang der Bismarckstraße; die Zahl mögli-
cher Vollgeschosse ergibt sich aus der zulässigen Traufhöhe als Höchstmaß. 

 
Analog zur zulässigen Gebäudehöhe werden abweichend von den Regelungen der 2. 
Änderung der Gestaltungssatzung Innenstadt entlang der Bismarckstraße ab Kreuzung 
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Marstallstraße 3 Vollgeschosse als Höchstmaß festgesetzt, für die verbleibende Block-
randbebauung entlang der Marstallstraße sind 2 Vollgeschosse zulässig. Das oberste 
Vollgeschoss befindet sich jeweils im Bereich des geplanten Mansarddaches. 
 
Ergänzend wird im Blockinnenbereich die Zulässigkeit einer 1-geschossigen Flach-
dachbebauung mit Staffelgeschoss (Nicht-Vollgeschoss) geregelt.  
 
 
 

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 
Bislang ist im Bebauungsplan für die Blockrandbebauung entlang der Bismarckstraße und 
der Marstallstraße eine geschlossene Bauweise festgesetzt. Dies entsprach der bisherigen 
Bebauung. 
 
Geplant ist auch künftig eine geschlossene Bauweise bei der Blockrandbebauung.  
Bedingt durch die Ein- und Ausfahrt an der Marstallstraße wird eine abweichende Bauweise 
erforderlich. Demnach  handelt es sich um eine geschlossene Bauweise mit einem einseiti-
gen seitlichen Grenzabstand im Bereich des Endgebäudes.  
Für die Bebauung im Blockinnenbereich wird in Anlehnung an die bisherige Bebauung eine 
weitere abweichende Bauweise festgesetzt; diese ermöglicht eine einseitige seitliche Grenz-
bebauung. 
 
Die Mindestabstände der Gebäude zueinander betragen 2,50 m je Gebäude. 
 
4. Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen 
 
Die Zulässigkeit von Nebenanlagen sowie Stellplätzen und Garagen wird im bisherigen Be-
bauungsplan nicht geregelt. An der Marstallstraße waren zwei Garagen vorhanden. Der 
Block wurde bislang überwiegend gewerblich genutzt; dabei war die Bebauung so ver-
schachtelt, dass keine Flächen für einen Stellplatznachweis vorhanden waren.  
 
Der Stellplatznachweis für die geplante Wohnbebauung mit gewerblicher Nutzung im Blo-
ckinnenbereich erfolgt überwiegend in einer Tiefgarage mit Zufahrt über die Bismarckstraße. 
Sie ist auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Ergänzend erfolgt 
der Stellplatznachweis über nicht überdachte Stellplätze im Blockinnenbereich mit Zufahrt 
über die Marstallstraße. Diese sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig. 
 
5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft i.V.m. Bindun-
gen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen 

 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. 
Formeller Umweltprüfung/ Umweltbericht sind nicht erforderlich, eine naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung ist ebenfalls nicht anzuwenden. Dennoch sind Umweltbelange in die Ab-
wägung einzustellen. 
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Das Plangebiet im Geltungsbereich des Konzepts der „Grünen Lungen“, ist selbst aber we-
gen der bis vor kurzem bestehenden Bebauung nicht als „Erhalt der zusammenhängenden 
Grün- und Gartenflächen im Innenbereich“ markiert. Die geplante Wohnbebauung profitiert 
von der Nähe zum begrünten Blockinnenbereich; ergänzend sind Begrünungsmaßnahmen 
sinnvoll.  
 
 
  
 
5.1 Begrünungsmaßnahmen 
 

Auf den nicht überbauten Flächen der Tiefgarage ist eine Dachbegrünung mit 30 cm 
Substrataufbau geplant; d.h. hier ist eine extensive Wiese oder Stauden möglich. Dar-
über hinaus sollen Flachdächer begrünt werden. 
Laut Klimaschutzgesetzt Baden-Württemberg besteht ab 1. Mai 2022 Photovoltaik-
pflicht bei Neubauten. Dieses Gesetz gilt unmittelbar. 
 
Erforderliche grünplanerische Festsetzungen sowie Maßnahmen zum Schutz von Na-
tur und Landschaft liegen spätestens bis zur Entwurfsfassung für die öffentliche Ausle-
gung vor. 

 
5.3 Artenschutz  
 

Die Bestandsbebauung im Plangebiet war hoch verdichtet, die Oberfläche nahezu zu 
100 % versiegelt. Der Abriss der Bausubstanz erfolgte auf Grundlage eines Kenntnis-
gabeverfahrens; lediglich die Gebäude Bismarckstraße 20 und 22 sind aus statischen 
Gründen noch erhalten. Mit mittelbaren artenschutzrechtlichen Auswirkungen ist nicht 
zu rechnen. Eine artenschutzrechtliche Prüfung ist daher nicht erforderlich. 

  
6. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
 
Das Plangebiet ist wegen seiner Nähe zu den Bahngleisen und der Nähe stark befahrener 
städtischer Straßen in der Nachbarschaft schalltechnisch vorbelastet. Eine schalltechnische 
Untersuchung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist erforderlich und bereits beauf-
tragt.  
 
Da die für das Schallgutachten erforderlichen RLS-19-konformen Verkehrsdaten der städti-
schen Straßen noch nicht vorliegen, sind zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Festset-
zungen zum passiven Schallschutz möglich.   
 
Spätestens bis zur Entwurfsfassung für die öffentliche Auslegung liegen die Ergebnisse der 
schalltechnischen Untersuchung und darauf basierende Festsetzungen zum passiven 
Schallschutz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen vor.  
 
7. Klimaschutz und Klimaanpassung 
 

Kleinklima/ Klimaanpassung 
Um einer Temperaturaufheizung durch die vorgesehene zusätzliche Versiegelung entgegen-
zuwirken, sind Pflanzmaßnahmen sowie helle Materialien bei Dächern, Außenwänden und 
Bodenbelägen vorgesehen.  
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− Begrünung der Dächer 

 
Das Vorhaben steht in Einklang mit dem Teilrahmenplan „Grüne Lungen“ (Planungsziel: Er-
haltung der für das Mikroklima bedeutsamen begrünten Blockinnenbereiche) 
 
 

Allgemeiner Klimaschutz/ Reduzierung von CO2 

Die Neubebauung entspricht aktuellen energetischen Standards des Gebäudeenergiegeset-
zes und trägt somit zur Energieeinsparung bei. 
 

− Fernwärmeanschluss  
− Photovoltaik 
− Kompakte Bauweise reduziert den Energieverlust 

 

K. Durchführungsvertrag 
 
Um die Umsetzung der Planung zu sichern, schließt die Stadt Schwetzingen mit dem Vorha-
benträger vor Satzungsbeschluss einen Durchführungsvertrag gemäß § 12 BauGB. Hierin 
werden die Durchführung und die Kostenträgerschaft des Verfahrens geregelt, insbesonde-
re: 

 
− Erstellung der Wohn- und Geschäftsgebäude, 
− Übernahme der Planungskosten sowie Kosten der Gutachten, 
− Bauverpflichtung zur Durchführung des beabsichtigten Vorhabens. 

 

 

Landau, 20.06.2022 
 
 
 
                                
sc stadtconcept GmbH 
Dipl.-Ing. Brigitte Busch 
 


